
Grundschule Niederaula 

Schulanmeldung für das Schuljahr   ___________             

Zu den folgenden Angaben sind die Eltern nach § 83 Abs. 1 u. 3 des Hess. Schulgesetzes verpflichtet. 

Schüler/Schülerin: 

Name,Vorname 
 

 

Geburtsdatum  

Geburtsort  

Staatsangehörigkeit  

Familiensprache  

Zuzug nach Deutschland  

Anschrift  
 

Geschwister  

Name des Kindergartens  

Informationen, die die Schule 
beachten sollte 

 

Eltern: 

Name der Mutter 
 

 

Anschrift, Tel-Nr. u. Email der 
Mutter 

 
 

Beruf der Mutter (freiwillig)  

Name des Vaters 
 

 

Anschrift, Tel.-Nr. u. Email des 
Vaters 

 
 

Beruf des Vaters (freiwillig)  

Sorgeberechtigt gemeinsam     Mutter     Vater 

sonstige 

Im Notfall erreichbar  

 

 

 

      Bitte wenden   

 



Zugehörigkeit Religionsgemeinschaft (bitte ankreuzen) 

Evangelische Kirche Katholische Kirche Altkatholische Kirche 

Syrisch-Orth. Kirche Andere Orthodoxe Kirche Mennonitisch 

Sieben-Tags-Adventisten Unitarische freie Rel.gem. Jüdische Gemeinde 

Ahmadiyya Muslim Jamaat DITIB Hessen (sunnitisch) Alevitische Gemeinde  

Freireligiös sonst. Religionszugehörigkeit Keine Religionszugehörigkeit 
 

Mein Kind soll am Ev. Religionsunterricht   teilnehmen.  nicht teilnehmen. 

 

Einverständniserklärung 

 Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind im Rahmen der Schuleingangsdiagnostik 
im Kindergarten durch eine Lehrkraft von der Grundschule getestet werden darf. 
 

 Mit einer Veröffentlichung von Fotos meines Kindes aus dem Schulalltag für schulische 
Zwecke (z.B. in Schulzeitungen, Broschüren, Homepage der Schule, zu Schulprojekten, 

Präsentationen) bin ich einverstanden. 
 

 Ich bin damit einverstanden, dass der Fachdienst Gesundheit vom Landkreis HEF-ROF 
Daten über mein Kind in der Schule einholt betr. Einschulungsuntersuchung und 
schulzahnärztliche Untersuchung. 
 

 Während der Grundschulzeit meines Kindes werde ich evtl. Änderungen betr. 
Telefonnummer, Anschrift, Namensänderung, Sorgerechtsänderung im Schulsekretariat 
bekannt geben.  
 

 Nichtzutreffendes bitte streichen  

 

Information 

Mit dem erstmaligen Besuch einer hessischen Schule wird für jede Schülerin bzw. für jeden Schüler eine 

Schülerakte angelegt. In dieser Akte werden zunächst die auf dem Stammblatt ausgedruckten Daten 

erfasst und nach und nach im Fortgang der Schullaufbahn um weitere Daten zu den besuchten 

Unterrichtsveranstaltungen, den Leistungen und den erreichten Abschlüssen ergänzt. Die Datenhaltung 

geschieht sowohl in elektronischer Form in der Lehrer- und Schülerdatenbank (LUSD) wie auch in Form 

einer ergänzenden Schülerakte in Papierform. Bei einem Schulwechsel werden die Schülerakte und die 

Zugriffsberechtigung auf die Daten auf die aufnehmende Schule übertragen. 

Die Grundlage für die Datenerhebung und weitere Datenverarbeitung wird im § 83 des Hessischen 

Schulgesetzes und in der Verordnung über die Verarbeitung personenbezogener Daten in Schulen und 

statistische Erhebungen an Schulen vom 4. Februar 2009 gelegt (veröffentlicht im Amtsblatt vom März 

2009, im Internet siehe http://www.datenschutz.hessen.de/schuvo.htm). In dieser Verordnung finden Sie 

auch einen Überblick darüber, welche Daten grundsätzlich in der Schule gehalten werden dürfen und wie 

lange sie aufbewahrt werden müssen. Sie haben das Anrecht, nach Anmeldung die Daten bzw. die 

Schülerakte einzusehen. In solchen Fällen beantragen Sie dies bitte bei der Schulleitung. 

 

 

 

…………………..  ……………………………………..  …………………………………… 

Datum    Unterschrift der Mutter    Unterschrift des Vaters  

http://www.datenschutz.hessen.de/schuvo.htm

